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Art. 52 ScheckG
 ScheckG - Scheckgesetz 1955

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

(1) Die Rückgri.sansprüche des Inhabers gegen die Indossanten, den Aussteller und die anderen Scheckverp3ichteten

verjähren in sechs Monaten vom Ablauf der Vorlegungsfrist.

(2) Die Rückgri.sansprüche eines Verp3ichteten gegen einen anderen Scheckverp3ichteten verjähren in sechs

Monaten von dem Tag, an dem der Scheck von dem Verp3ichteten eingelöst oder ihm gegenüber gerichtlich geltend

gemacht worden ist.

In Kraft seit 01.05.1955 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	Art. 52 ScheckG
	ScheckG - Scheckgesetz 1955


